
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 19 
59. Jahrgang 
Donnerstag, 
09. Mai 2019 
 
 

Einladung zur 5. öffentlichen Gemeinderatsitzung am 13.05.2019 
 

Zu der am Montag, den 13.05.2019 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal/Feuerwehrschulungsraum im Dorfgemein-
schaftshaus in Leibertingen stattfindenden 5. öffentlichen Gemeinderatsitzung laden wir Sie ein.  
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

TOP 028 Blutspenderehrungen  
TOP 029 Baugesuche 

a) Neubau eines Doppelcarports auf Flst.Nr. 1089, Thalheimer Straße, Altheim 
1.) Anbau Sozialgebäude und Vordach an bestehende Halle 4A auf Flst.Nr. 500, Fred-Hahn-Straße, 
Leibertingen 

TOP 030 Bericht und Zukunft Jugendbeteiligung 
TOP 031 Planungsleistungen für Bebauungspläne „Schuppengebiet Kreenheinstetten“ und „Im Brühl-An der Lei-

ten BA 2“, Thalheim  
TOP 032 Forstneuorganisation zum 1.1.2020  
TOP 033 Sonstiges und Bekanntgaben, Anfragen aus dem Gemeinderat 
 

Bürgermeisteramt  
Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
Montag   08.30 – 12.00 Uhr und  

14.00 – 18.30 Uhr 
Dienstag   08.30 – 12.00 Uhr  

nachmittags geschlossen 
Mittwoch   ganztags geschlossen 
Donnerstag   08.30 – 12.00 Uhr und  

14.00 – 16.30 Uhr 
Freitag   08.30 – 12.00 Uhr 
 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen 
 

Altheim  Montag, 19.15 - 20.15 Uhr 
  Telefon:  Ortsverwaltung: 07777/939635,  

Bürgerhaus:       07777/939636 
 

Kreenheinstetten Donnerstag, 18.30 – 21.00 Uhr 
  Telefon:  07570/266 
 

Thalheim  Dienstag, 18.30 - 19.30 Uhr 
  Telefon:  07575/3398 
 

Postfiliale Leibertingen 
 
 

Öffnungszeiten: 
Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr   08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa    09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo    16.00 – 18.00 Uhr 
Do    15.00 – 16.00 Uhr 

Müllabfuhrtermine 
 

Papiertonne: 
Montag, 13. Mai 
alle Bezirke 
 

Gelber Sack: 
Donnerstag, 16. Mai 
alle Bezirke 
 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet: 
Mai – Oktober  
Mittwoch, 17.00 – 18.30 Uhr, Freitag, 13.30 – 17 Uhr, 
Samstag, 9 - 12 Uhr 
 

 

Altersjubilare 
 

Wir gratulieren 
 

Frau Ingrid Uhrhan, Voradelberg 15, TH 
zum 70. Geburtstag am 09. Mai 

 

Herrn Edgar Fauler, Wiesenweg 3, LB 
zum 80. Geburtstag am 11. Mai 

 

Frau Maria Hafner, Haldenstraße 1, LB 
zum 80. Geburtstag am 11. Mai 

 

Herrn Martin Hafner, Am Hasenbühl 6, KR 
zum 70. Geburtstag am 12. Mai 

 

Frau Berta Rudolf, Thalweg 8, KR 
zum 70. Geburtstag am 13. Mai 

 

 
Herausgegeben vom Bürgermeisteramt Leibertingen. Verantwortlich  
Bürgermeister: Armin Reitze Tel: 0 74 66 / 92 82 0  Fax: 0 74 66 / 92 82 99 
Email: info@leibertingen.de  Internet: www.leibertingen.de 



Öffentliche Bekanntmachung 
 

Durch einen Fehler in der Veröffentlichung vom 13. 
Dezember 2018 wird die Öffentliche Bekanntma-
chung der Satzung über die Benutzung der Kinder-
häuser und die Erhebung von Benutzungsgebühren 
vom 10. Dezember 2018 hier nochmals wiederholt. 
Im § 3 „Aufnahme“ Abs. 4 wurde ein nachträglich vom 
Gemeinderat geänderter Textlaut nicht mitberück-
sichtigt. Anbei nun die aktuelle Version. 
 

Gemeinde Leibertingen / Landkreis Sigmaringen  
 

Satzung 
über 

die Benutzung der Kinderhäuser und die Erhe-
bung von Benutzungsgebühren 

vom 10. Dezember 2018 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (GemO), des § 6 des Gesetzes über die 
Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergär-
ten, anderen Tageseinrichtungen und der Kinderta-
gespflege sowie der § 2 und § 9 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat in seiner 
Sitzung vom 22.10.2018 die folgende Satzung be-
schlossen:  
 

§ 1  
Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde Leibertingen betreibt Kinderbetreu-
ungseinrichtungen im Sinne des KiTagG als öffentli-
che Einrichtung.  
 

(2) Die Einrichtung hat die Aufgabe, die Erziehung 
der Kinder in der Familie zu ergänzen und zu unter-
stützen. Durch Bildungs- und Erziehungsangebote 
fördert sie die körperliche, geistige und seelische Ent-
wicklung des Kindes. 
 

(3) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauf-
trags in der Einrichtung orientieren sich die Mitarbei-
ter/innen an den durch Aus- und Fortbildung vermit-
telten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Klein-
kindpsychologie und -pädagogik sowie an ihren Er-
fahrungen aus der praktischen Arbeit in der Tages-
einrichtung. Die Kinder lernen dort frühzeitig den 
gruppenbezogenen Umgang miteinander und wer-
den zu partnerschaftlichem Verhalten angeleitet. Im 
Besonderen lehnen sich die Einrichtungen an das 
Konzept der Montessori-Pädagogik an. Hauptziele 
sind die Selbständigkeit und die Eigenverantwortung 
der Kinder zu fördern. Der Leitsatz „Hilf mir, es selbst 
zu tun.“ bestimmt die Haltung gegenüber den Kin-
dern. 
 

(4) Die Erziehung in der Einrichtung nimmt auf die 
durch die Herkunft der Kinder bedingten unterschied-
lichen sozialen, weltanschaulichen und religiösen 
Gegebenheiten Rücksicht. Für die Benutzung wird 
eine Gebühr gemäß § 7 dieser Satzung erhoben. 
 

§ 2  
Begriffsbestimmungen 

(1) Die Kinderhäuser „Sonnenschein“ in Kreen-
heinstetten, „Wunderfitz“ in Thalheim und „St. Josef“ 
in Leibertingen im Sinne dieser Satzung werden wie 
folgt betrieben: 
 

1. Regelgruppe: Einrichtungen mit einer Betreu-
ungszeit von insgesamt 37,25 Std./Woche am Vor- 
und Nachmittag für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. 
 

2. Altersgemischte Regelbetreuung: Einrichtungen 
mit einer zusammenhängenden Betreuungszeit von 
insgesamt 37 Std/Woche für Kinder im Alter von 2 
Jahren bis 6 Jahren. 
 

3. Kinderkrippe: Einrichtung für Kleinkindbetreuung 
mit einer Betreuungszeit von bis zu  
30 Std. für Kinder im Alter von 1 Jahr bis 3 Jahren.  
 

(2) Das Kindergartenjahr beginnt und endet mit dem 
Ende der Sommerferien der Betreuungseinrichtung.  
 

§ 3 
Aufnahme 

(1) Kinder mit und ohne Behinderungen werden, so-
weit möglich, in gemeinsamen Gruppen erzogen. Da-
bei wird berücksichtigt, dass sowohl den Bedürfnis-
sen der behinderten als auch der nicht behinderten 
Kinder Rechnung getragen wird. 
 

(2) Über den Termin zur Eingewöhnung entscheidet 
die Leitung der Einrichtung. 
 

(3) Jedes Kind wird vor der Aufnahme in die Einrich-
tung ärztlich untersucht. Hierfür muss eine Beschei-
nigung vorgelegt werden. Dies gilt nicht für Kinder im 
Schulalter. 
Es wird empfohlen, von der nach dem Fünften Buch 
Sozialgesetzbuch vorgesehenen kostenlosen Vor-
sorgeuntersuchung für Kinder von Versicherten Ge-
brauch zu machen. Maßgeblich für die Aufnahme ist 
je nach Lebensalter des Kindes zum Zeitpunkt der 
Aufnahme die letzte ärztliche Untersuchung (U6 bis 
U9). 
 

(4) Die Aufnahme des Kindes erfolgt durch eine 
schriftliche Bestätigung seitens der Gemeinde. 
 

(5) Es wird empfohlen, vor der Aufnahme des Kindes 
in die Einrichtung die Schutzimpfungen gegen Diph-
therie, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung vorneh-
men zu lassen. 
 

§ 4 
Beginn und Beendigung des  

Benutzungsverhältnisses 
(1) Die Aufnahme in die Kinderbetreuungseinrichtung 
erfolgt auf Antrag des Sorgeberechtigten. Der Antrag 
ist über die Kindergartenleitung beim Träger einzu-
reichen. 
 

(2) Das Benutzungsverhältnis endet durch Abmel-
dung des Kindes durch den Sorgeberechtigten oder 
durch Ausschluss des Kindes durch den Einrich-
tungsträger. Kinder, die in die Schule wechseln, wer-
den zum Ende des Kindergartenjahres von Amts we-
gen abgemeldet. 
 

(3) Die Abmeldung hat gegenüber dem Träger der je-
weiligen Kindertageseinrichtung unter Einhaltung ei-
ner Frist von 4 Wochen zum Monatsende schriftlich 
zu erfolgen.  
Kinder, die zum Ende des laufenden Kindergartenjah-
res in die Schule wechseln, werden in Abstimmung 
mit der Kinderhausleitung von der Einrichtung abge-
meldet. 
 



(4) Der Einrichtungsträger kann das Benutzungsver-
hältnis aus wichtigem Grund beenden. Wichtige 
Gründe sind insbesondere die Nichtzahlung einer fäl-
ligen Gebührenschuld trotz Mahnung, wenn das Kind 
länger als 2 Monate unentschuldigt fehlt oder die El-
tern die in dieser Satzung aufgeführten Pflichten wie-
derholt nicht beachten. Der Ausschluss des Kindes 
erfolgt durch schriftlichen Bescheid; er ist unter Wah-
rung einer Frist von 2 Wochen anzudrohen. 
 

§ 5 
Besuch der Einrichtung, Öffnungszeiten 

(1) Das Kindergartenjahr beginnt und endet mit dem 
Ende der Sommerferien der Einrichtung. 
 

(2) Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die 
Einrichtung regelmäßig besucht werden. 
 

(3) Fehlt ein Kind voraussichtlich länger als drei Tage, 
ist die Gruppen- oder Einrichtungsleiterin zu benach-
richtigen. 
 

(4) Die Einrichtung ist regelmäßig von Montag bis 
Freitag, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage 
und der Ferien der Einrichtung geöffnet. Die regelmä-
ßigen täglichen Öffnungszeiten sind im aktuellen Kin-
derhaus-Flyer genannt. 
 

(5) Die Kinder sind bis spätestens 9 Uhr, jedoch kei-
nesfalls vor der Öffnung der Einrichtung zu bringen 
und frühestens eine halbe Stunde vor Ende der Öff-
nungszeit, jedoch keinesfalls danach abzuholen. Für 
Kinder in der Eingewöhnungszeit können besondere 
Absprachen getroffen werden. 
 

§ 6 
Ferien und Schließung der Einrichtung aus be-

sonderem Anlass 
(1) Die Ferienzeiten werden jeweils für ein Jahr fest-
gesetzt und rechtzeitig im Ferienkalender der Ge-
meinde Leibertingen bekannt gegeben. Kurzfristige 
Schließungstage (insbesondere: Fortbildung, Be-
triebsausflug und Krankheitsfälle) sind im Kalender 
nicht enthalten. Die Eltern werden darüber gesondert 
informiert. 
 

(2) Muss die Einrichtung oder eine Gruppe aus be-
sonderem Anlass (z. B. wegen Erkrankung oder 
dienstlicher Verhinderung) geschlossen bleiben, wer-
den die Eltern hiervon umgehend unterrichtet. 
 

(3) Der Träger der Einrichtung ist bemüht, eine über 
die Dauer von drei Tagen hinausgehende Schließung 
der Einrichtung oder der Gruppe zu vermeiden. Dies 
gilt nicht, wenn die Einrichtung zur Vermeidung der 
Übertragung ansteckender Krankheiten geschlossen 
werden muss. 
 

§ 7 
Benutzungsgebühren 

(1) Für die Benutzung von Kinderbetreuungseinrich-
tungen werden Benutzungsgebühren gem.  
§ 8 erhoben. Sie sind für 11 Monate zu entrichten. 
Der Monat August ist gebührenfrei. 
 

(2) Gebührenmaßstab ist 
 die Art der Einrichtung 
 der Umfang der Betreuungszeit 
 das Alter des Kindes 

 die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren im 
Haushalt des Gebührenschuldners  

 

(3) Die Gebühren werden jeweils für einen Kalender-
monat (Veranlagungszeitraum) erhoben. 
 

(4) Die Gebühr ist auch während der Ferien sowie bei 
Nichtbenutzung oder vorübergehender Schließung 
der Einrichtung zu entrichten.  
 

§ 8 
Gebührenhöhe 

(1) Die Gebühren werden je Kind und Betreuungs-
platz erhoben. Die Höhe der Gebühr bestimmt sich 
nach der Anzahl der Kinder, die noch nicht das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und die nicht nur vo-
rübergehend im Haushalt des Gebührenschuldners 
leben. Unterhaltspflichtige Kinder, die nicht im Haus-
halt des Gebührenschuldners leben, werden nicht be-
rücksichtigt. Ändert sich die Zahl der berücksichti-
gungsfähigen Kinder, so wird die Gebühr auf Antrag 
ab dem Antragsmonat neu festgesetzt. 
 

(2) Höhe der Gebührensätze im Einzelnen (für das 
Kindergarten Jahr 2018/2019): 
 

Kindergarten (Kinder ab 3 Jahren) 
 

Kinder aus einem 
Haushalt mit…. 

5 Tage /  
Woche 

1 Kind 124,00 € 
2 Kindern unter 18 
Jahren 

95,00 € 

3 Kindern unter 18 
Jahren 

63,00 € 

4 Kindern und mehr 
unter 18 Jahren 

21,00 € 

 

Kinderkrippe 
 

U2 (Kinder von 1-
2 Jahren), für ein 
Kind aus einem 
Haushalt mit….  

5 Tage/  
Woche 

3 Tage / 
Woche 

1 Kind 319,00 € 239,00 € 
2 Kindern unter 18 
Jahren 

239,00 € 179,00 € 

3 Kindern unter 18 
Jahren 

179,00 € 134,00 € 

4 Kindern und 
mehr unter  18 
Jahren 

73,00 € 55,00 € 

U3 (Kinder von  
2-3 Jahren) 

5 Tage / 
Woche 

3 Tage / 
Woche 

1 Kind 228,00 € 171,00 € 
2 Kindern unter 18 
Jahren 

169,00 € 127,00 € 

3 Kindern unter 18 
Jahren 

134,00 € 101,00 € 

4 Kindern und 
mehr unter 18 Jah-
ren 

73,00 € 55,00 € 

 

(3) Über die Geburt eines Geschwisterkindes ist die 
Gemeindeverwaltung unverzüglich zu informieren, 
damit die Gebühren entsprechend angepasst werden 
können. 
 



(4) In den Gruppen werden auch Mahlzeiten angebo-
ten. Die Einnahme von Mahlzeiten ist freiwillig. Bei ei-
ner Inanspruchnahme wird zusätzlich zu den Gebüh-
ren für den Betreuungsplatz nach § 8 wird eine Ver-
pflegungsgebühr von 14,00 € pro Essenstag/Monat 
erhoben. Die jeweiligen Essenstage werden für ein 
Halbjahr angemeldet. Die Abbuchung erfolgt monat-
lich und ausschließlich per SEPA-Lastschrift.  Es-
senstage sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. 
Für die spontane Essensanmeldung können Gut-
scheine für 5 € pro Mittagessen inklusive Betreuung 
erworben werden. Diese Gutscheine sind im 4er-
Block zum Preis von 20,00 € in allen Kinderhäusern 
erhältlich. Für eine genaue Planung, ist es unbedingt 
erforderlich, den gewünschten Essenstag in den Kin-
derhäusern anzumelden. 
 

§ 9 
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner sind die Sorgeberechtigten 
des Kindes, das die Einrichtung besucht sowie dieje-
nigen, die die Aufnahme in die Betreuungseinrichtung 
beantragt haben. 
 

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuld-
ner. 
 

§ 10 
Entstehung/Fälligkeit 

(1) Die Gebührenschuld entsteht zu Beginn des Ver-
anlagungszeitraumes (§ 7 Abs. 3), in dem das Kind 
die Betreuungseinrichtung besucht bzw. hierfür ange-
meldet ist.  
 

(2) Die Benutzungsgebühren werden bei der erstma-
ligen Benutzung durch schriftlichen Bescheid festge-
setzt. Die Festsetzung gilt so lange weiter, bis ein 
neuer Bescheid oder Änderungsbescheid ergeht.  
 

(3) Die Gebührenschuld wird jeweils zum ersten 
Werktag des Veranlagungszeitraumes (§ 7 Abs. 3) 
fällig. Für den Monat des erstmaligen Besuchs der 
Einrichtung wird die Gebührenschuld 2 Wochen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Das-
selbe gilt für den Fall, dass ein neuer Gebührenbe-
scheid oder Änderungsbescheid ergeht. 
 

§ 11 
Versicherung 

(1) Die Kinder sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a) des Sieb-
ten Buches Sozialgesetzbuch gesetzlich gegen Un-
fall versichert 

 auf dem direkten Weg von der und zur Ein-
richtung, 

 während des Aufenthalts in der Einrichtung, 
 während aller Veranstaltungen der Einrich-

tung außerhalb des Einrichtungsgeländes 
(Spaziergänge, Feste etc.). 

 

(2) Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Ein-
richtung eintreten, müssen der Leitung der Einrich-
tung unverzüglich gemeldet werden. 
 

(3) Für den Verlust, die Beschädigung und die Ver-
wechselung der Garderobe und anderer persönlicher 
Gegenstände des Kindes wird keine Haftung über-
nommen. Es wird empfohlen, die Sachen mit dem 
Namen des Kindes zu versehen. 

 

(4) Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, 
haften unter Umständen die Eltern. Es wird deshalb 
empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung abzu-
schließen. 
 

§ 12 
Regelung in Krankheitsfällen 

(1) Bei Erkältungskrankheiten, bei Auftreten von 
Hautausschlägen, Halsschmerzen, Erbrechen, 
Durchfall oder Fieber sind die Kinder zu Hause zu be-
halten. 
 

(2) Bei Erkrankung des Kindes oder eines Familien-
mitgliedes an einer ansteckenden Krankheit (zum 
Beispiel Diphtherie, Masern, Röteln, Scharlach, 
Windpocken, Keuchhusten, Mumps, Tuberkulose, 
Kinderlähmung, Gelbsucht, übertragbare Erkrankun-
gen von Augen, Haut oder Darm) muss der Leitung 
sofort Mitteilung gemacht werden, spätestens an dem 
der Erkrankung folgenden Tag. Der Besuch der Ein-
richtung ist in jedem dieser Fälle ausgeschlossen. 
 

(3) Bevor das Kind nach einer ansteckenden Krank-
heit - auch in der Familie - die Einrichtung wieder be-
sucht, ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheini-
gung vorzulegen. 
 

§ 13 
Aufsicht 

(1) Während der Öffnungszeiten der Einrichtung sind 
grundsätzlich die pädagogisch tätigen Mitarbeiter/in-
nen für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. 
 

(2) Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung 
beginnt erst mit der Übernahme des Kindes durch die 
Betreuungskräfte in der Einrichtung und endet mit 
dem Verlassen der Einrichtung. 
 

(3) Auf dem Weg von und zur Einrichtung sowie auf 
dem Heimweg obliegt die Aufsichtspflicht alleine den 
Personensorgeberechtigten. Dem ordnungsgemä-
ßen Übergang in den jeweils anderen Aufsichts-
pflichtbereich ist besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men.  
Die Personensorgeberechtigten können durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Träger ent-
scheiden, ob das Kind alleine nach Hause gehen 
darf. Dies ist bei Kindern im Schulalter nicht erforder-
lich. 
 

§ 14 
Elternbeirat 

Die Eltern werden durch einen jährlich zu wählenden 
Elternbeirat an der Arbeit der Einrichtung beteiligt 
(siehe hierzu die Richtlinien über die Bildung und die 
Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5 des Kindergar-
tengesetzes des Sozialministeriums vom 20. Januar 
1983). 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
 
Ausgefertigt: 
Leibertingen, den 10.12.2018 
Armin Reitze, Bürgermeister 
 



Ortsverwaltung Altheim 
 

Unzulässige Hundekot-Entsorgung 
 

Im Ortsteil Altheim kommt es verstärkt zur unzuläs-
sigen Hundekot-Entsorgung. Die mit Hundekot ge-
füllten Plastikbeutel werden an Feldwegrändern 
einfach abgestellt oder in die Straßen-Entwässe-
rungsschächte entlang der Kreis- und der Guten-
bühlstraße geworfen. 
Auch werden Hundehaufen nicht in Wiesen oder 
sonst wo geduldet. 
Der Hundekot ist mit dem eigenen Hausmüll zu ent-
sorgen. 
Die Hundebesitzer werden höflichst darauf aufmerk-
sam gemacht, beim Ausführen ihrer Hunde auch auf 
die Hinterlassenschaften zu achten. 
Dieser Appell richtet sich an einheimische als auch 
an auswärtige Hundebesitzer. 
Sachdienliche Hinweise bitte an die Gemeinde- oder 
Ortsverwaltung. 
 

H. Straub, Ortsvorsteher 
 
 

Ortsverwaltung Thalheim 
 

Öffentliche Ortschaftsratsitzung 
Eine öffentliche Ortschaftsratsitzung findet am 
Dienstag, 14. Mai 2019 um 20.00 Uhr im Schulge-
bäude Brunnengässle mit folgender Tagesordnung 
statt: 
TOP 09: 
Baugesuch: Errichtung von 8 Blockhütten auf dem 
Camping- und Jugendzeltplatz auf Flst. Nr. 151/2, 
Beim Freibad, 
TOP 10:   
Sachstand Sanierung/Umbau Rathaus Thalheim  
TOP 11:   
Sachstand Neugestaltung „Kirchplatz“ Thalheim  
TOP 12:   
Sonstiges und Bekanntgaben, Anfragen aus dem Ort-
schaftsrat 
 

gez. H. Stekeler, Ortsvorsteher 
 
 

Kinderhaus St. Josef Leibertingen 
 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„ElefAnt - Eltern erfahren Antworten“ 
findet folgende Veranstaltung statt: 

Wie können Eltern das Trotzalter gut überstehen – 
Umgang mit Trotzattacken und Wutausbrüchen bei 
Kindern zwischen 2-5 Jahren 
 

am Dienstag, den 21.05.2019 um 19:30 Uhr 
im Kinderhaus Sankt Josef 

Rathausstraße 7, 88637 Leibertingen 
 

Referentin: Fani Ilieva 
Fani Ilieva, Diplom- Psychologin, Systemische Fami-
lientherapeutin, Mitarbeiterin der Erziehungsbera-
tungsstelle des Caritasverbandes Sigmaringen.  
 

Inhalt der Veranstaltung: 
In diesem lebhaften, mit vielen Beispielen versehe-
nen Vortrag werden folgende Themen aufgegriffen: 

- Warum gibt es das Trotzalter? Wie denken, füh-
len und handeln die Kinder in dieser Phase?  

- Was sollen Kinder und Eltern aus dieser Phase 
lernen?  

- Welche Faktoren reduzieren Trotzattacken und 
Wutausbrüche? 

- Wie können Eltern mit den Trotzattacken und 
Wutausbrüchen ihrer Kinder umgehen?  

 

Eintritt: 3,-€ 
Veranstalter: Kinderhaus Sankt Josef Leibertin-
gen 
Ansprechperson: Frau Petra Halmer 
  07466 928270 
E-Mail: kinderhaussanktjosef@leibertingen.de 
 

Anmeldung beim Veranstalter bis spätestens 
14.05.2019 ist erforderlich. 
 

Die Koordination der Veranstaltungen im Rahmen 
des Angebotes „ElefAnt – Eltern erfahren Antworten“ 
wird vom Fachbereich Jugend des Landratsamtes 
Sigmaringen durchgeführt. 
Informationen über weitere Veranstaltungen im 
Landkreis finden Sie auf der Internetseite: 
www.landkreis-sigmaringen.de,   www.elefant-sig.de  
 
 

Feuerwehr Leibertingen 
 

Abt. Altheim 
 

Am Montag, den 13. Mai findet um 20 Uhr, eine Probe 
für die Abteilung Altheim statt.  
Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird ge-
beten. 
 

Interesse an den Aktivitäten der Feuerwehr? Alle Bür-
ger und Bürgerinnen ab 17 Jahren sind herzlich will-
kommen!  
Für Jugendliche ab 10 Jahren gibt es unsere Jugend-
feuerwehr. 
Infos gibt's direkt bei uns. Oder folgt uns auf Face-
book "Freiwillige Feuerwehr Leibertingen Abt. Alt-
heim". 
 

gez. Benedikt Stump Abt. Kdt. Altheim. 
 

Altersabteilung der Gesamtwehr 
 

Zu einer Besprechung am Freitag, den 10.05.2019 
treffen sich die Mitglieder der Altersabteilung um 
19:30 Uhr im Gasthaus Reuterstüble in Thalheim. 
Thema: Programm 2019 / 2020 Aktivitäten. 
 

Horst Boos, Kdt. Altersabteilung 
 
 

Guggenmusik  
Kreenheinstetten e.V. 
 

Am Samstag, den 11.05.2019 um 19.30 
Uhr findet unsere diesjährige Generalversammlung 
im Gasthaus Traube mit folgender Tagesordnung 
statt: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Berichte 



a) Schriftführer 
b) Kassier 
c) Musikalische Leitung 
d) Vorsitzender 

4. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Neuwahlen 
6. Wünsche und Anträge 
7. Verschiedenes 
Hierzu laden wir alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, 
Freunde und Gönner des Vereins recht herzlich ein. 
Anträge und Anregungen zur Tagesordnung können 
bis zu Beginn der Versammlung schriftlich eingereicht 
werden. 
 
 

TC Kreenheinstetten 
 

Bevorstehende Spiele: 
 

Samstag, 11.05.2019 
09.30 Uhr – U 16 männlich 
TSG Kreenheinstetten/Gutenstein – TC Salem 
 

09.30 Uhr – U 16 weiblich 
TSG Kreenheinstetten/Gutenstein – TSG Konstanz 
 

09.30 Uhr – U 18 weiblich 
TC Owingen – TSG Kreenheinstetten/Gutenstein 
 

14.00 Uhr – Herren 55 - BADENLIGA 
TC Kreenheinstetten – TC Sandhausen 
 

14.00 Uhr – Damen 40 
SV Markelfingen – TC Kreenheinstetten  
 

14.00 Uhr – Herren 40  
TC Überlingen – TC Kreenheinstetten 
 

14.00 Uhr – Herren 60  
TC Moos – TC Kreenheinstetten 
 

Sonntag, 12.05.2019 
09.30 Uhr – Damen 3 
TC Kreenheinstetten 3 – SV Litzelstetten  
 

09.30 Uhr – U 14 m 
TC BW Donaueschingen – TSG Kreenheinstet-
ten/Gutenstein 
 

09.30 Uhr – Herren 
TC Kreenheinstetten 1 – TC Geisingen  
 

13.00 – Damen 2 
TC Kreenheinstetten 2 – TC Niedereschach  
 

Nachdem letzte Woche aufgrund der schlechten Wit-
terung auf der Anlage in Kreenheinstetten noch keine 
Spiele ausgetragen werden konnten, hoffen wir nun 
auf besseres Wetter, damit alle angesetzten Spiele 
wie geplant stattfinden können. 
 

Ein Großteil der Teams starten nun also dieses Wo-
chenende in die Freiluftsaison 2019. 
Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern eine 
erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Runde. 
Ein besonderes Augenmerk liegt wie bereits die ver-
gangenen Jahre, wieder auf unseren Herren 55, die 
in eine weitere Badenliga-Saison starten. 
Auftaktgegner ist im Heimspiel der TC Sandhausen, 
gespielt wird am Samstag ab 14 Uhr, für Bewirtung 
auf der Anlage ist gesorgt. 

SV  
Kreenheinstetten/Leibertingen 
 

Bevorstehende Spiele: 
 

Freitag 10.05.2019 
SG B./A./T. – SG Meßkirch D-Junioren     18:45 Uhr 
 

Samstag, 11.05.2019 
FC Überlingen 3 – SV Meßkirch E-Junioren  
         10:00 Uhr 
 

FC Überlingen – SV Meßkirch E-Junioren 2 
         11:30 Uhr 
 

Hegauer FV – SG WaRe C-Junioren     13:00 Uhr 
 

SG Meßkirch A-Junioren – SG Böhringen  14:00 Uhr 
 

SG Schwa/Wo – SG K/L B-Junioren     15:45 Uhr 
 

SG Gallmannsweil 2 – SG WaRe C-Junioren 2 
         16:00 Uhr 
 

Sonntag 12.05.2019 
SV Orsingen-Nenzingen 2 – SV Meßkirch E-Junioren 
3          11:00 Uhr 
 

SG B.A.T./SVKL 2 – SG Winterspüren/Zoznegg 2
         13:00 Uhr 
 

SVKL Herren – Türk. SV Pfullendorf     15:00 Uhr 
 

Dienstag 15.05.2019 
SG Meßkirch A-Junioren – SG Liggeringen 
         19:00 Uhr 
 

Ergebnisse: 
SV Meßkirch E-Junioren – FC Schwa/Wo                10:4 
 

SV Meßkirch E-Junioren 2 – SC Markdorf 3            12:1 
 

SV Meßkirch E-Junioren 3 – SG Hödingen 2          2:14 
 

SG Meßkirch D-Junioren – TuS Immenstaad            2:3 
 

FC Überlingen – SG Wa/Re C-Junioren                      4:1 
 

SG Wa/Re C-Junioren – FC Radolfzell 3                     5:2 
 

SG K/L B-Junioren – TuS Immenstaad                         2:2 
 

SG B.A.T./SVKL 2 – VfR Sauldorf 2                               2:0 
Tore: Markus Bregenzer 
 

SV Denkingen 3 – SG B.A.T./SVKL 2                            0:3 
Tore: Tim Schell, Simion Blender, Christian Fritz 
 

SVKL Herren – FC Schwa/Wo 2                                      2:0 
Tore: Tim Schell, Marcel Back 
 

FC HoSe – SVKL Herren                                       - : - 
 

Spiel wegen Personalmangel abgesagt 
 

Das Spiel gegen den FC Ho/Se musste leider durch 
Mangel an Spielern von Seiten des SVs abgesagt 
werden. Dafür konnten die Zuschauer unserer zwei-
ten Mannschaft ein hochkarätiges Spiel gegen den 
SV Denkingen 3 sehen. Die Truppe von Kempter und 
Müller konnten durch ihre Überlegenheit bereits in der 
ersten Halbzeit mit 3 zu 0 in Führung gehen. Tim 
Schell verwandelte bereits in der 12. Minute einen 
Freistoß aus ca. 20 Metern direkt. Nach 20 Minuten 
zimmerte Simion Blender, nach einer Ecke, den Ball 
mit Vollspann ins Netz. Nur vier Minuten später 
konnte Christan Fritz nach einem Freistoß von Felix 
Schad den Ball ins Tor köpfen. Die Truppe aus 



Denkingen gab sich jedoch nicht auf und kam nach 
der Halbzeitpause besser ins Spiel. Durch die starke 
Abwehrleistung des Teams konnte auch in der zwei-
ten Halbzeit ein Gegentor verhindert werden und die 
SG gewann verdient mit 3 zu 0. 
 
 

OG Leibertingen 
 

Einladung zu unserer Werbe-
veranstaltung 
 

Datum: Freitag, 10. Mai 
Uhrzeit: 19.00 Uhr 
Ort: Schützenhaus Leibertingen 
Wir freuen uns auf Eure zahlreiche Teilnahme die 
zum Gelingen eines informativen Abends beiträgt. 
Nebenbei füllt sich auch unsere Vereinskasse. Des-
halb bitten wir Euch mit Partner um eine zahlreiche 
Teilnahme. Jeder Gast erhält ein Vesper und ein Ge-
tränk gratis. 
Leider muss die Seniorenveranstaltung zwecks 
der Werbeveranstaltung abgesagt werden. 
Infos bei Dieter Sauter, Tel. 07466 1411 
Gäste sind herzlich willkommen 
 
Wanderung am Sonntag, den 19.05. die „Rund-
tour – Stockacher Seeblick“ mit Römerbrunnen 
und Kapelle. 
Der Rundweg startet an Stockachs Friedhof, an der 
B31 Richtung Ludwigshafen. Diese Wanderung führt 
durch Wälder und Obstplantagen, vorbei am Römer-
brunnen und der ältesten Kirchenorgel Badens in der 
Loretto-Kapelle. 
Länge der Wanderung ca.11 km, Höhenmeter ca. 
150, Gehzeit ca. 4 Std. wird als leichte Wanderung 
beschrieben. Treffpunkt in Leibertingen am Dorf-
platz um 12.25 Uhr zur gemeinsamen Abfahrt, in 
Thalheim am Oberen Brunnen um 12.30 Uhr. An-
schließend ist eine Einkehr geplant. 
Infos bei Dieter Sauter Tel. 07466 / 1411 oder auf un-
serer Homepage unter www.leibertingen.albver-
ein.eu 
Gäste sind ganz herzlich willkommen 
 
Wichtiger Arbeitseinsatz 
Am Mittwoch, 22.05. wollen wir in Leibertingen die 
Straßenschächte säubern. Treffpunkt ist um 17 Uhr 
am Bauhof. Für die anschließende Stärkung ist ge-
sorgt. Über freiwillige Helfer würde sich der Albverein 
sehr freuen. 
Infos bei Dieter Sauter Tel. 07466 / 1411 oder Adolf 
Karpf Tel. 07466 / 361 
 
 

SC Buchheim/ 
Altheim/Thalheim 
 

Vorschau: 
 

Donnerstag, 09.05.19 
 

Sipplingen, 18:30 Uhr 
SG Sipplingen: B-Junioren 

Freitag, 10.05.2019 
Emmingen, 18:00 Uhr  
SG Liptingen: D-Junioren II 
 

Buchheim, 18:45 Uhr 
D-Junioren: SG Meßkirch 
 

Samstag, 11.05.2019  
Owingen, 14:00 Uhr  
Spfr Owingen-Billafingen: C-Junioren 
 

Worndorf, 15:45 Uhr 
B-Junioren: SG Kreenheinstetten-Leibert. 
 

Gallmansweil, 16:00 Uhr 
C-Junioren II: SG Walbertsweiler-Reng. II 
 

Sonntag, 12.05.2019  
Gallmansweil, 10:30 Uhr  
E-Junioren: SG Wahlwies 
 

Buchheim, 13:00 Uhr 
SG B.A.T./Kreenh. II: SG Winterspüren/Zoznegg II 
 

Buchheim, 15:00 Uhr 
SC B.A.T. I: FC Schwandorf-Word.-Neuh. 
 

Rückblick: 
SG Stahringen/Espasingen – SC B.A.T. I  2:2 
Kader: Patrick Kästle, Marcel Schreiber, Simon 
Glöckler, Jan Kohli, Sebastian Knittel, Yannick Frey, 
Johannes Rudolf, Mathias Liehner, Simon Steiger-
wald, Jonas Fritz, David Schalk, Marius Frey, Wen-
delin Müller, Sascha Glocker, Manuel Wohlhüter 
Tore für den SC: David Schalk, Jonas Fritz 
Trainer: Dirk Spöri 
 
SV Denkingen III - SG B.A.T./Kreenh. II  0:3 
Kader: Marcel Kohler, Philipp Wachter, Niklas Her-
mann, Christian Fritz, Robert Hanreich-Zekl, Matthias 
Wohlhüter, Simion Blender, Felix Schad, Lukas 
Schank, Tim Schell, Julian Maier, Paul Schmid, Hu-
bert Benkler, Daniel Kempter, René Müller 
Tore für den SC: Tim Schell, Simion Blender, Chris-
tian Fritz 
Trainer: Daniel Kempter, Rene Müller 
 

Jugend: 
SG Uhldingen 2 : C-Junioren 2   1:1 
SG Aach-Eigeltingen 2 : E-Junioren   7:2 
D-Junioren II : SG Wahlwies    0:1 
SG Reichenau : A-Junioren    5:1 
C-Junioren I : SG Markdorf    6:1 
SC Pfullendorf II : D-Junioren    5:0 
 
 

Schützenverein  
Altheim‐ Thalheim e.V. 
 

Arbeitseinsatz 
Für Samstag, den 11.05.2019 

von 14 – 17 Uhr haben wir einen Arbeitseinsatz im 
Schützenhaus geplant. 
Vielfältige Tätigkeiten stehen an: Holz, Rasenmähen, 
Anlagen in Schuss bringen ... 
Mitglieder, die Zeit haben sind herzlich eingeladen 
mitzuhelfen. 
Für Getränke und einen Imbiss ist gesorgt. 



Chorgemeinschaft Harmonie Buchheim 
‐ Liederkranz Thalheim 
Zu unserem Jahreskonzert am Samstag, den 
11.05.2019 um 20.00 Uhr in Wendelin-Haus in Thal-
heim laden wir alle Musik- und Chorfreunde herzlich 
ein. 
Als Gastchöre singen für Sie der Gesangverein Weit-
hart und der Kirchenchor Otterswang.  
Der Eintritt ist frei, für Bewirtung ist gesorgt. 
Wir wünschen allen Gästen einen schönen Musik-
abend. 
 
 

Landratsamt  
Sigmaringen 
 

 

Kostenlose Hebammensprechstunde ab Mai 
auch in Bad Saulgau und in Gammertingen 
 

Seit Sommer 2016 bietet der Landkreis Hebammen-
sprechstunden an. Das Angebot wird nun auf zwei 
weitere Standorte ausgeweitet: Ab Mai findet jeden 1. 
Montag im Monat von 10:30 bis 12:00 Uhr eine wei-
tere Hebammensprechstunde im Familienzentrum 
St. Martin in Gammertingen statt. Am 13. Mai startet 
die dritte Hebammensprechstunde im Haus Rosen-
garten in Bad Saulgau. Diese wird immer montags 
von 16:00 bis 18:00 Uhr angeboten.  
 

„Die Hebammensprechstunde ist ein kostenloses An-
gebot für alle Schwangeren und Eltern mit Kindern im 
ersten Lebensjahr“ erklärt Anna Minnder vom Fach-
bereich Jugend, die das Angebot koordiniert. Mit 
sämtlichen Fragen kann man sich vertrauensvoll an 
eine Hebamme wenden.  
 

Der Landkreis reagiert mit dem Angebot auf den Heb-
ammenmangel. Minnder: „Da es immer weniger frei-
berufliche Hebammen im Landkreis gibt, sind diese 
oft bis zu sieben Monate im Voraus ausgebucht. 
Frauen, die eine Nachsorgehebamme finden konn-
ten, hängen häufig nach Beendigung der Wochen-
bettbetreuung in der Luft. Dabei gibt es oft noch Un-
sicherheiten beim Abstillen, bei der Beikost Einfüh-
rung und bei vielen weiteren Themen.“ Die nun fast 
dreijährige Erfahrung der Hebammensprechstunde in 
Sigmaringen zeigt, dass Eltern froh sind über das An-
gebot der Hebammensprechstunde.  
 

„Mit den Sprechstunden in Gammertingen und Bad 
Saulgau können wir gerade für viele Eltern mit Säug-
lingen die Wege kürzer machen“ freut sich Anna Min-
nder. 
 

Die einzelnen Sprechstunden im Überblick: 
 

Hebammensprechstunde Sigmaringen:  
Die Hebammensprechstunde in Sigmaringen findet 
jeden Dienstag von 9:00 bis 12:00 Uhr im Gesund-
heitsamt, Hohenzollernstraße 12 in Sigmaringen 
statt.  
Die Sprechstunde findet auch während der Ferienzei-
ten statt. Einzige Ausnahme ist, wenn ein Feiertag auf 
einen Dienstag fällt. 
 

Hebammensprechstunde Gammertingen: 

Die Hebammensprechstunde in Gammertingen findet 
jeden 1. Montag im Monat von 10:30 bis 12:00 Uhr im 
Familienzentrum St. Martin, Kiverlinstraße 4 in Gam-
mertingen statt. Die Hebammensprechstunde findet 
nur während der Öffnungszeiten des Kindergartens 
statt. 
 

Hebammensprechstunde Bad Saulgau: 
Die Hebammensprechstunde in Bad Saulgau findet 
jeden Montag von 16:00 bis 18:00 Uhr im Haus Ro-
sengarten, Kaiserstraße 62 in Bad Saulgau statt.  
Die Sprechstunde findet auch während der Ferienzei-
ten statt. Einzige Ausnahme ist, wenn ein Feiertag auf 
einen Montag fällt. 
 

Erweiterung der telefonischen Hebammen-
sprechstunde 
 

Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr sind die Hebam-
men der Hebammensprechstunde auch telefonisch 
zu erreichen unter der Telefonnummer: 07571 102-
6422.  
 

Die Beratung in der Hebammensprechstunde ist kos-
tenlos und kann ohne ärztliche Überweisung und vor-
herige Terminvereinbarung wahrgenommen werden.   
 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage 
des Landkreises: landkreis-sigmaringen.de/hebam-
mensprechstunde.  
 

Weitere Angebote der Fachstelle Familie am Start  
 

Beratung für werdende Mütter und Väter sowie El-
tern mit Kindern bis zu 3 Jahren 
Eltern erhalten Beratung bei Fragen zur Entwicklung, 
Gesundheit oder Erziehung ihres Babys oder Klein-
kinds oder wenn es manchmal nicht so rund läuft und 
sie verzweifelt oder erschöpft sind. Die Mitarbeiterin-
nen von Familie am Start informieren über die vielfäl-
tigen Angebote im Landkreis und sind gerne behilflich 
bei der Suche nach Unterstützung, z. B. wenn Kinder 
oder ein Elternteil erkrankt sind oder andere Sorgen 
die Familie belasten. Die Beratung kann auf Wunsch 
zuhause bei den Familien stattfinden.  
 

Familienbesuche - In Zusammenarbeit mit Städ-
ten und Gemeinden: 
Die meisten Gemeinden im Landkreis Sigmaringen 
bieten einen Willkommensbesuch nach der Geburt ei-
nes Babys an. Ein/e Familienbesucher/in der jeweili-
gen Gemeinde informiert die Eltern über die Ange-
bote für Familien vor Ort und im Landkreis. Die Fami-
lien erhalten ein kleines Geschenk und vielfältige In-
formationen. Im persönlichen Gespräch können Fra-
gen gestellt werden.  
 

ElefAnt (Eltern erfahren Antworten) 
Im Alltag mit Kindern wird jeder immer wieder neu vor 
Herausforderungen gestellt. Das Elternbildungspro-
gramm des Landkreises bietet eine Vielzahl an Vor-
trägen zu verschiedensten Themen rund um den Er-
ziehungsalltag mit Kindern und Jugendlichen.  
 

STÄRKE – Kurse für Eltern und Kind 
Durch verschiedene Kursangebote können Eltern 
Stärkung und Unterstützung bei der Erziehung und 
Förderung ihres Kindes erfahren. Diese Kurse wer-
den durch das Land Baden-Württemberg gefördert.  
 



wellcome – praktische Hilfe nach der Geburt 
Im ersten Lebensjahr eines Kindes können Familien 
durch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin unkompliziert 
ganz individuelle Unterstützung bekommen. Well-
come-Ehrenamtliche kommen für ca. 2-3 Stunden pro 
Woche zu den Familien nach Hause und wachen in 
der Zeit über den Schlaf des Babys, während sich die 
Mutter erholt, kümmern sich um Geschwisterkinder o-
der unterstützen und begleiten z.B. wenn Zwillinge 
geboren wurden. 
 

Frühe Hilfe für Familien 
Eine pädagogische Fachkraft oder eine Fachkraft des 
Gesundheitswesens kann Familien bei Unsicherhei-
ten und Belastungen im Familienalltag zuhause un-
terstützen und bei der Suche nach Lösungen beglei-
ten.  
 

Kontakt: 
„Familie am Start“ - Fachstelle für Frühe Hilfen und 
Beratung  
Tel.: 07571 102-4266 
E-Mail: familieamstart@lrasig.de 
Nähere Informationen zu den Angeboten: www.land-
kreis-sigmaringen.de/familieamstart 
 
 
Sprechstunden der Kreisbehindertenbeauf‐
tragten im II. Quartal 2019 
 

Die Kreisbehindertenbeauftragte Petra Knaus setzt 
sich für alle Menschen mit geistiger, körperlicher oder 
seelischer Behinderung im Landkreis Sigmaringen 
ein. Sie ist Mittlerin zwischen Betroffenen und fachlich 
Verantwortlichen.  
 

Ihre nächsten Sprechstunden finden statt: 
 

 Donnerstag, den 23.05.2019 im Landratsamt 
Sigmaringen, Leopoldstraße 4, 72488  Sigmarin-
gen, Graf-Stauffenberg-Zimmer / Zimmer-Nr. 521 von 
16.00 bis 18.00 Uhr 
 

 Donnerstag, den 27.06.2019 im „Haus am 
Hechtbrunnen“ in den Räumlichkeiten  des 
VdK Ortsverbandes Pfullendorf, Hauptstraße 23, 
88630 Pfullendorf, im Erdgeschoss von 17.00 bis 
19.00 Uhr 
 

Anmeldung und Kontaktaufnahme sind möglich un-
ter: 
 

Petra Knaus, Unterdorfstr. 8, 72488 Sigmaringen-
Laiz 
E-Mail: kbb@landkreis-sig.de 
Mobil: 0160 98 40 61 98 
 
 

Kreisjugendring  
Sigmaringen  
 

Wahlveranstaltung mit den Kandi-
daten des Kreistags 

 

Der Kreisjugendring lädt am 14. Mai 2019 von 18.00 
bis ca. 20.00 Uhr zu einer Wahlveranstaltung in die 
Ruine Hornstein ein. Wir haben Kandidaten des 
Kreistags eingeladen. Wer kennt eigentlich die Kan-

didaten und deren Motivation, sich im Kreistag zu en-
gagieren? Miteinander ins Gespräch kommen und 
gemeinsam mit den Kandidaten möchten wir Themen 
aus dem ehrenamtlichen Engagement aufgreifen und 
diskutieren. Wir möchten erfahren, was der Kreisrat 
mitentscheidet und welche Funktion er hat und vieles 
mehr.  
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend mit 
Ihnen. Weitere Infos bekommen Sie bei Christine 
Brückner Tel.:07571/7317156. 
 
 

 
 

Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er 
eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist gewor-
den. (2. Korinther 5,17) 
 

Sonntag, 12. Mai (Jubilate) 
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer J. Eckhoff) 
 

Dienstag, 14. Mai 
14.00 Uhr Frauentreff in ökumenischer Offenheit 
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung 
 

Mittwoch, 15. Mai 
18.30 Uhr Bet-Él in Sauldorf 
 

Donnerstag, 16. Mai 
15.00 Uhr Frauenkreis 
19.30 Uhr Posaunenchorprobe in Meßkirch 
 

Freitag, 17. Mai 
16.00 - 17.00 Uhr Gruppenstunde der „Wölflinge“ 
ab 18.00 Uhr Treff der Pfadis 
 

Sonntag, 19. Mai (Kantate) 
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin A. Kunkel) 
11.00 Uhr Kinderkirche im Paul-Gerhardt-Saal 
 

Kinderkirche am Sonntag, den 19. Mai um 11.00 
Uhr im Paul-Gerhardt-Saal 
Die evangelische Kirchengemeinde Meßkirch lädt 
alle Kinder von 0-10 Jahren und ihre Eltern oder 
Großeltern zur Kinderkirche ein. 
Herzliche Einladung zum gemeinsamen Singen, Hö-
ren, Basteln und Beten 
Herzliche Grüße 
Anja Kunkel, Pfarrerin und Team 
 

Beṭ-ʽEl 
Haus der Begegnung Gott – Mensch (Gen.28,19) 

 

Herzlich laden wir wieder ein zur nächsten Gebetszeit 
im Beṭ-ʽEl in Sauldorf, Sägeweg 3 am Mittwoch, den 
15. Mai um 18:30. 

 

Uli Marx hält diese Gebetszeit, in der es um Lukas 24, 
1-12 geht.  Wieder wollen wir anhand von Wort, Musik 



und Gebet versuchen, ca. eine Stunde die besondere 
Nähe Gottes zu erleben.   
 

Herzlichst Ihr Bet-El Team 
 
 

Bildungswerk Meßkirch 
 

Zu einer weiteren Veranstaltung im Rahmen des 
Heimrad-Jahres lädt das Bildungswerk Meßkirch am 
Donnerstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr in das Herz-Jesu-
Heim ein. Tobias Teyke spricht an diesem Abend 
zum Thema „Meßkirch vor 1000 Jahren – die Rolle 
Heimrads in seiner Heimat“, der Grund für ein Ortsju-
biläum. Michael Skuppin führt ein Kurztheater nach 
einer Textvorlage von Charly Sauter auf und Heimo 
Sauter zeigt einen Lichtbildervortrag über seine Rad-
Wallfahrt von Meßkirch nach Rom im April dieses 
Jahres. 
 

Die Anmeldung zur Buswallfahrt vom 28. bis 30. Juni 
zu Ehren des heiligen Heimrad nach Burghasungen 
endet am 10. Mai. Interessierte können sich beim Bil-
dungswerk Meßkirch oder im katholischen Pfarrbüro 
anmelden.  
Die Wallfahrt sieht am ersten Tag um 19 Uhr einen 
ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen 
Bergkirche in Burghasungen vor. Am folgenden Tag 
ist eine Führung zur Geschichte im Kloster-Museum 
Burghasungen geplant, auf dem Berg Hasungen ein 
Spaziergang auf den Spuren des heiligen Heimrad 
und danach ein Konzert mit mittelalterlichen Liedern 
mit Lyra, Organistrum und Sängerin Korydwen. Am 
Abend gibt es einen herzhaften Imbiss für die Muse-
umsbesucher und Gäste aus Meßkirch und zum Ab-
schluss des Tages hält Dr. Michael Fleck den Heim-
rad-Festvortrag „Der heilige Heimrad – Gewissens-
freiheit gegen kirchliche Autorität“. Am Sonntag zele-
briert der Weihbischof aus Fulda um 10.30 Uhr das 
Festhochamt auf einer Freilichtbühne. Anmeldungen 
per E-Mail unter: gorzawski@bildungswerk-meß-
kirch.de oder telefonisch im Pfarrbüro 
07575/9234480. 
 

Über die Christenverfolgung in heutiger Zeit spricht 
Schwester Hatune am Freitag, 10. Mai, um 20 Uhr im 
Martinsaal des Herz-Jesu-Heims in Meßkirch auf Ein-
ladung des Bildungswerks Meßkirch und des OMCT 
Tempelritterordens e.V. Das Vater Unser in Aramä-
isch, der Sprache Jesu, singt der Kinderchor der Sy-
risch-Orthodoxen Gemeinde Pfullendorf. Dem Vor-
trag geht um 19 Uhr ein Gottesdienst in der Liebfrau-
enkirche Meßkirch voraus.  
Ehrengast Schwester Hatune, Mitglied der Syrisch-
Orthodoxen Gemeinde, wurde 1970 in der östlichen 
Türkei geboren und floh 1985 mit ihrer Familie nach 
Deutschland. Mit 18 Jahren trat sie in den Orden St. 
Ephraim der Syrer ein. Sie absolvierte die Ausbildung 
zur Gemeindereferentin und arbeitete in syrisch-or-
thodoxen Gemeinden im Raum Paderborn. Heute ar-
beitet sie in Krisenregionen wie dem Nahen Osten 
und in Indien. Dafür gründete sie die Schwester-
Hatune-Stiftung – Helfende Hände für die Armen, die 
als gemeinnützige Stiftung zur Ausbildungsförderung 
anerkannt ist: Sie verfolgt gemeinnützige, mildtätige 

und kirchlich-caritative Zwecke wie die Unterstützung 
von Menschen, die wegen ihres Glaubens und ihrer 
politischen Gesinnung wegen verfolgt werden. Die 
Stiftung wirkt mit mehr als 5000 ehrenamtlichen Mit-
arbeitern in 37 Ländern. Auch medizinische Hilfe ge-
hört zu den Schwerpunkten der Schwester-Hatune-
Stiftung. Dieser Einsatz ist oft genug gefährlich: Isla-
mische Fundamentalisten schickten ihr 18 Todesdro-
hungen in sieben Sprachen. Die Badische Zeitung 
nannte Schwester Hatune die moderne Mutter Te-
resa. Sie wurde 2010 mit dem Bundesverdienstkreuz 
und 2012 mit dem Stephanus-Preis für ihren weltwei-
ten Einsatz zugunsten verfolgter Christen ausge-
zeichnet. 
 

Aktuelle Infos auch unter www.bildungswerk-
meßkirch.de. 
 
 

Psychosoziale Krebsberatungsstelle Sig‐
maringen 
Termine der Krebsberatungsstelle ab Mai 2019  
 

„Wege aus der Angst vor meiner Krankheit“ 
Der schlimmste Feind der Abwehrkräfte ist die emp-
fundene Hilflosigkeit und ein gefühltes Ausgeliefert-
sein gegenüber einer einschneidenden Krankheits-
Diagnose. Der Vortrag am 9. Mai um 19 Uhr in der 
SRH-Klinik Bad Saulgau von Dipl. Soz. Päd. und Heil-
praktikerin für Psychotherapie, Judith Becherle, will 
Mut machen: Ja sagen zu empfundenen Ängsten, zu 
dem, was gerade als Situation ist. Zuzulassen, wenn 
gerade kein Mut da ist, die Angst nicht zu unterdrü-
cken. Durch Akzeptanz die in Angst gebundene Kraft 
freizugeben, damit die eigenen Selbstheilungskräfte 
durch einen anderen Umgang mit der Angst aktiviert 
werden können. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.  
 

Richtige Ernährung bei Begleiterkrankungen 
Die Diätassistentin und Ernährungswissenschaftlerin 
Rebecca Schäuble vom SRH-Klinikum Sigmarin-
gen gibt am 14. Mai von 16 bis 18 Uhr wertvolle 
Tipps und Hinweise für die Ernährung bei therapiebe-
dingten Begleiterkrankungen der Krebsbehandlung 
wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, 
Fatique etc.  
Veranstaltungsort: Psychosoziale Krebsberatungs-
stelle Sigmaringen, Laizer Straße 1. Anmeldung unter 
07571-729 6450 oder per Mail: info@krebsberatung-
sigmaringen.de. Die Veranstaltung ist kostenlos, aber 
Spenden werden gerne entgegengenommen.  
 

Was brauchen Kinder, wenn Eltern schwer krank 
sind? 
Kinder, in deren Familie ein Elternteil schwer erkrankt 
ist, brauchen besondere Unterstützung. Andreas 
Lehner von der Caritas-Erziehungsberatungsstelle 
und Herr Fritz, Notfallseelsorger, greifen die Fragen 
rund um die Bedürfnisse dieser Kinder auf. Am 16. 
Mai von 16 – 18 Uhr können Eltern Antworten und 
Unterstützung bekommen, wie sie mit den Sorgen 
und (auffälligen) Reaktionen umgehen können. Ver-
anstaltungsort: Psychosoziale Krebsberatungsstelle 
Sigmaringen, Laizer Straße 1. Anmeldung unter 



07571-729 6450 oder per Mail: info@krebsberatung-
sigmaringen.de. Die Veranstaltung ist kostenlos, aber 
Spenden werden gerne entgegengenommen. 
 

Meditation - „Werde der du bist“ 
Eine Auszeit vom stressigen Alltag, der vielleicht auf-
grund von Krankheit von Sorgen, Angst und strapazi-
ösen Therapien beherrscht wird, ist immer hilfreich. 
Am Donnerstag, 16. Mai um 10 Uhr lädt die Krebsbe-
ratungsstelle Sigmaringen, Laizerstraße 1, zu einer 
Meditationsstunde ein. Das Angebot wird im 14tägi-
gen Rhythmus  im Seminarraum der Krebsberatungs-
stelle für maximal 10 Personen stattfinden. Jede Ein-
heit ist in sich abgeschlossen, so dass ein Einstieg 
jederzeit möglich ist. Pro Einheit wird ein Kostenbei-
trag von 8,00 Euro erhoben.  Eingeladen sind hierzu 
Betroffene und Angehörige. Geleitet wird die Medita-
tion von der erfahrenen Transformationstrainerin Eli-
sabeth Fürstin Waldburg-Wolfegg. Weitere Vormit-
tagstermine: 6. und 27. Juni, 11. und 25. Juli, jeweils 
um 10 Uhr. Abendtermine: 7. Mai, 11. Juni und 2. 
Juli jeweils um 18 Uhr.  
Anmeldung unter 07571-719 6450 oder per eMail: 
info@krebsberatung-sigmaringen.de 
 

Kunsttherapie 
Die Kunsttherapeutinnen Beate Dahlhoff und Pia 
Christ bieten in der Krebsberatungsstelle Sigmarin-
gen alle 14 Tage kunsttherapeutische Stunden an. 
Eingeladen sind hierzu Menschen mit schweren Er-
krankungen, deren Angehörige, aber auch Personen, 
die einen lieben Menschen  
durch Tod verloren haben: 16. Mai 18.30 - 20.00 Uhr. 
Veranstaltungsort: Psychosoziale Krebsberatungs-
stelle Sigmaringen, Laizer Straße 1. Anmeldung unter 
07571-729 6450 oder per Mail: info@krebsberatung-
sigmaringen.de. Die Veranstaltung ist kostenlos, aber 
Spenden werden gerne entgegengenommen. Wei-
tere Termine: 30. Mai, 13. und 27. Juni, 11. und 25 
Juli, 8. und 22. August, 15. und 19. September, 17. 
und 31.Oktober, 14. Und 28.November, 11. Dezem-
ber, jeweils gleiche Uhrzeit.  
 

Kosmetikseminar für Krebspatientinnen 
Die DKMS-Life, eine gemeinnützige GmbH der Deut-
schen Knochenmarkspende, bietet 
in Zusammenarbeit mit der Psychosozialen Krebsbe-
ratungsstelle Sigmaringen am Montag, 03. 
Juni um14 Uhr ein kostenloses Kosmetikseminar für 
Krebspatientinnen an. Eine eigens dafür 
geschulte Kosmetikerin gibt in einem etwa zweistün-
digen Mitmachprogramm Tipps zur 
Gesichtspflege und zum Schminken. „Freude am Le-
ben“ – so lautet das Motto von DKMS-Life, das 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, Patientinnen zu ei-
nem lebensbejahenden Umgang mit den Folgen 
der Krebserkrankung zu ermutigen. Veranstaltungs-
ort: Krebsberatungsstelle Sigmaringen, Laizer 
Straße 1. Anmeldung unter 07571-729-6450, bitte 
auch auf Anrufbeantworter sprechen, oder per Mail: 
info@krebsberatung-sigmaringen.de. 
 

Sebastian Kneipp und seine Lehren 
Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Le-
bensordnung waren für Sebastian Kneipp die Säulen 

für ein Leben im Einklang mit sich selbst, den Ande-
ren und der Natur. Am Donnerstag, 6. Juni um 16 Uhr 
referiert Karl Traub vom Sigmaringer Kneipp-Verein 
über die zeitlosen Lehren des Bad Wörishofener 
„Wasser-Pfarrers“, dessen präventives Gesundheits-
konzept seit 2015 zum immateriellen Weltkulturerbe 
der UNESCO gehört. Veranstaltungsort: Psychosozi-
ale Krebsberatungsstelle Sigmaringen, Laizer Straße 
1. Anmeldung unter Telefon 07571-729 6450 oder 
eMail info@krebsberatung-sigmaringen.de. Die Ver-
anstaltung ist kostenlos, aber Spenden werden gerne 
entgegengenommen.   
 

Kindergruppe „Mops“ 
„Mops“ steht für mutig, optimistisch, positiv und stark. 
Das in Zusammenarbeit mit der Caritas-Erziehungs-
beratungsstelle und der Psychosozialen Krebsbera-
tungsstelle entwickelte Angebot will Kindern im Alter 
von sechs bis zehn Jahren, in deren Familien ein El-
ternteil oder ein Geschwister an einer schweren Er-
krankung leidet, Unterstützung anbieten. Das 
nächste Treffen findet am 25. Juni um 14.30 Uhr statt. 
Anmeldung unter Telefon 07571-729 6450 oder eMail 
info@krebsberatung-sigmaringen.de. Weitere Ter-
mine: 30. Juli, 24. September, 22. Oktober und 26. 
November.  
 

„Lichtblick“ – wenn ein Kind stirbt  
Wenn ein Kind stirbt, gerät die Welt aus den Fugen. 
Es ist nichts mehr wie es vorher war. Von einer Se-
kunde auf die andere fängt ein anderes Leben an. Ein 
Leben, das man selbst nicht gewählt hat. Das haben 
auch Arno Mayr aus Fridingen und Sandra Schmid 
aus Bingen erlebt. Beide verloren sie im vergangenen 
Jahr ihre Kinder durch Unfälle. Um betroffenen Eltern 
eine Plattform zu bieten, haben beide die Selbsthilfe-
gruppe „Lichtblick“ gegründet. Einmal im Monat tref-
fen sich die Eltern abwechselnd in Riedlingen und 
Sigmaringen. Der nächste Termin in Sigmaringen: 
28. Juni, 20 Uhr in der Psychosozialen Krebsbera-
tungsstelle Sigmaringen, Laizer Straße 1.  
 
 

SKM – Kath. Verein für soziale Dienste 
im Landkreis Sigmaringen e.V. 
 

Fit für die Übernahme einer gesetzlichen Betreu-
ung – Betreuungsverein SKM und Betreuungsbe-
hörde des Landratsamtes Sigmaringen bieten Ba-
sisseminar an 
Der SKM ist der Betreuungsverein für den Landkreis 
Sigmaringen. Für alle Ehrenamtlichen, die in letzter 
Zeit eine Betreuung übernommen haben oder für sol-
che, die es vorhaben, sowie für Betreuer, die ihr Wis-
sen auffrischen wollen, wird auch in diesem Jahr wie-
der ein Basisseminar angeboten. Das Seminar ist 
auch für Personen geöffnet, die einen Angehörigen 
mit Hilfe einer Vollmacht vertreten. 
Die Fortbildung erfolgt in Kooperation und mit Unter-
stützung des Landratsamtes Sigmaringen.  
An vier Abenden wird von kompetenter Seite das 
Rüstzeug vermittelt, um eine gesetzliche Betreuung 
erfolgreich zu führen. Jeder Seminarteil ist in sich ab-
geschlossen, so dass auch der Besuch einzelner 



Abende möglich ist. Alle Schulungen finden von 17 
bis 21 Uhr im Bildungszentrum Gorheim (Gorhei-
merstr. 28 in Sigmaringen) statt. Die Teilnahme an 
dem Seminar erfolgt auf Spendenbasis. 
Die Termine sind am  
‐ Freitag, den 17.05. (Einführung, Erwartungen 

und Anforderungen, gesetzliche Grundlagen, Be-
treuungsverfahren, Betreuungsbehörde und –
verein),  

‐ Freitag, den 24.05. (Rechte und Pflichten des Be-
treuers, Aufgabenkreise, Vollmachten, Betreu-
ungs- und Patientenverfügung),  

‐ Freitag, den 07.06. (Geschäftsfähigkeit, Einwilli-
gungsvorbehalt- und fähigkeit, Genehmigungs-
pflichten, Aufgaben und Rolle des Betreuers, An-
vertrautenschutz) 

‐ Freitag, den 14.06. (Sozialleistungen, Beglei-
tungs- und Beratungsmöglichkeiten, Entgelt/Pau-
schale, Versicherungen). 

Weitere Informationen sind im Internet unter 
www.skm-sigmaringen.de erhältlich. 
 

Informationen und Anmeldung: 
SKM – Kath. Verein für soziale Dienste im Landkreis 
Sigmaringen e.V. 
Fidelisstr. 6, 72488 Sigmaringen, Tel. 07571 - 50767, 
FAX: 07571 - 52431, Mail: betreuung@skm-sigmarin-
gen.de 
 
 

 
 

Naturschutzzentrum Obere Donau 
 

Kräuterexkursion für Hundebesitzer. Sonntag, 26. 
Mai, 14 bis 16 Uhr (Anmeldung bis 22.05.) 
Wie kann ich meinen Hund durch Kräuter gezielt un-
terstützen? Die Teilnehmer lassen sich von dem viel-
seitigen Thema "Heilkräuter für Hunde" überraschen 
und erfahren, was im Umgang mit Hunden in Natur-
schutzgebieten zu beachten ist. Treffpunkt: Haus der 
Natur; Leitung: Julia Schröder; Gebühr: 5,- €; Anmel-
dung bis 22. Mai beim Haus der Natur, Tel. 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 
 
Zweilagige Sitzkissen aus Filz. Samstag, 25. Mai, 9 
bis 13 Uhr (Anmeldung bis 17.05.) 
In diesem Filzkurs fertigen die Teilnehmer nach An-
leitung zweilagige Sitzkissen, welche sie doppelt 
warmhalten werden. Individuell gestaltete Filzkissen 
werden anhand einer Schablone mit Wasser, Seife, 
Schaffenskraft und Kreativität ganz einfach selbst 
hergestellt. Treffpunkt: Haus der Natur, Seminarge-
bäude; Leitung: Inge Schmidt; Gebühr: 30,- € inkl. 
Material; Anmeldung bis 17. Mai beim Haus der Na-
tur, Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 
 
 

Donaubergland 
 

Eröffnung des neuen Premiumwe-
ges "Alter Schäferweg" 

 

Ab 12. Mai gibt es im Donaubergland eine neue Do-
nauWelle. Mit dem Premiumweg "Alter Schäferweg" 
zwischen Mahlstetten und Böttingen auf dem Heu-
berg wird der sechste DonauWellen-Rundwander-
weg durch Landrat Stefan Bär und den Baden-Würt-
tembergischen Tourismusminister Guido Wolf ge-
meinsam mit den Bürgermeistern der Gemeinden 
Mahlstetten und Böttingen am Sonntag eröffnet. Mit 
dabei sind die "Singenden Schäfer von der Zoller-
nalb". 
Startpunkt des neuen Wanderweges ist der Wander-
parkplatz am Hirsch-Erlebniswald in Mahlstetten. Von 
dort führt der Weg ins "Schäfertal" zum "Schäferbrun-
nen", dann über Böttingen auf den "Alten Berg", einen 
der schönsten Aussichtspunkte und Naturschutzge-
biete im Donaubergland. Danach folgt der neue 
Rundweg dem Donauberglandweg wieder hinunter 
ins Schäfertal und über den Allenspacher Hof bis zur 
Lippachmühle, bevor es wieder hoch geht zum Aus-
gangspunkt. Der neue Wanderweg, der als Premium-
weg vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert wer-
den wird, wie die bisherigen fünf DonauWellen, ist 13 
Kilometer lang, birgt einige steile Auf- und Abstiege 
und erfordert eine gewisse Trittsicherheit. Deshalb 
wird auch vor allem bei Nässe empfohlen, Wander-
stöcke zu benutzen. Der Weg kann jedoch auch in 
kleineren einfacheren Runden begangen und abge-
kürzt werden. Einstiegspunkte in die Runde sind auch 
die Wanderparkplätze am "Alten Berg" und an der 
Lippachmühle. Die Wegepatenschaft hat die Firma 
SHL AG in Böttingen übernommen. Zudem unter-
stützt die Hirschbrauerei Wurmlingen den neuen Pre-
miumweg. 
Alle weiteren Infos unter www.donaubergland.de 
und Tel. 07461-7801675. 
 
 

Freilichtmuseum  
Neuhausen ob Eck 
 

Feuerwehreinsatz im Freilicht-
museum 
Freiwillige Feuerwehr Heudorf 
übergibt Schlauchwagen an 
das Freilichtmuseum Neuhau-

sen ob Eck 
 

Die Freiwillige Feuerwehr Heudorf rückt aus: am 
Sonntag, den 12. Mai ist Großeinsatz im Freilichtmu-
seum Neuhausen ob Eck. Gegen 11.00 Uhr zieht die 
Feuerwehr feierlich ins Museum ein, mit Blaulicht, 
Fahnen und vor allem mit dem historischen Schlauch-
wagen aus der Nachkriegszeit. Denn der soll dem 
Freilichtmuseum feierlich übergeben werden. 
„Die Feuerwehr spielte von Anfang an eine wichtige 
Rolle in den ländlichen Gemeinden“, sagt Almut Grü-
ner, Museumsleiterin, die sich sehr über diese Schen-
kung für das Freilichtmuseum freut. „Der Schlauch-



wagen ist eine schöne Erweiterung für unsere Samm-
lung, in der wir schon einige Feuerwehrgeräte ha-
ben.“ Richard Auer, Abteilungskommandant der Frei-
willigen Feuerwehr Heudorf hatte 2018 nach einem 
Besuch im Freilichtmuseum mit der Museumsverwal-
tung Kontakt aufgenommen. 
Muttertagskonzert mit dem Chor5 
Zum Muttertag am 12. Mai 2019 erklingt auch die 
Dorfkirche wieder mit frühlingshaften Melodien: Der 
Chor5 aus Tuttlingen lädt um 15.00 Uhr zum Mutter-
tagskonzert ein. In der Dorfkirche Tischhardt erklin-
gen fröhliche vierstimmige Sätze, passend zum Früh-
ling, ergänzt durch geistliche Chormusik. 
Führung durchs Museumsdorf 
Bereits am Donnerstag, den 9. Mai 2019 können die 
Besucherinnen und Besucher das Museumsdorf 
noch besser kennen lernen. Um 15.00 Uhr startet die 
offene Museumsführung: im Mittelpunkt steht Infor-
matives und Unterhaltsames zu Haus- und Bewoh-
nergeschichten. Machen Sie eine Zeitreise in das 
Dorfleben auf der Schwäbischen Alb, im Schwarz-
wald und am Bodensee.  
Diese Führung ist offen für alle Museumsbesucher, 
zu zahlen ist lediglich der Museumseintritt. Aufgrund 
begrenzter Kapazitäten ist eine Voranmeldung unter 
07461 926 3204 oder info@freilichtmuseum-neuhau-
sen.de erwünscht. 
 
 
 

Verkehrsverbund  naldo  in‐
formiert 

 

Lernen Sie das naldoland mit Bus und Bahn kennen 
 

Wenn Sie Ihre Freizeit gerne aktiv gestalten, empfeh-
len wir Ihnen das „naldo-Freizeit-Netz“. Mit ihm las-
sen sich die Schwäbische Alb, Neckar- und Donautal, 
die Zollernalb, der Schönbuch und der Bodensee um-
weltfreundlich ohne Auto erleben. Hinter dem „naldo-
Freizeit-Netz“ verbirgt sich ein gut funktionierendes 
ÖPNV-Netz von Bahnen und Bussen, das Sie mit sei-
nen unzähligen Verbindungen und Anschlüssen 
kreuz und quer durch´s naldoland, also die Land-
kreise Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen und den 
Zollernalbkreis, bringt. Dieses Jahr verkehren die 
Bahnen und Busse des Freizeit-Netzes sonn- und fei-
ertags vom 1. Mai bis zum 20. Oktober. In allen Zügen 
im naldo ist sonn- und feiertags die Fahrradmitnahme 
kostenlos möglich und auch in den Rad-Wander-Bus-
sen können kostenlos Fahrräder mitgenommen wer-
den. 
 

Ausführliche Informationen zum gesamten naldo-
Freizeit-Netz inklusive Fahrpläne enthält die Bro-
schüre "Das naldo-Freizeit-Netz". Die Broschüre wird 
gerne auf Anfrage kostenlos zugesandt (E-Mail: ver-
kehrsverbund@naldo.de, Telefon: 07471/930196-
96). Alle Infos finden Sie auch auf www.naldo.de . 
 
 
 

 
Bertha‐Benz‐Schule Sigmaringen 
 

Anmeldung an der landwirtschaftlichen Berufs-
schule Sigmaringen 
Die landwirtschaftliche Berufsschule an der Bertha-
Benz-Schule Sigmaringen ist die zuständige Be-
rufsschule für die berufsschulpflichtigen Auszubil-
denden im Ausbildungsberuf Landwirt aus dem Kreis 
Sigmaringen und dem Zollernalbkreis. 
Die Schule bittet alle Eltern von Jugendlichen, die 
eine Ausbildung zum Landwirt anstreben, um Anmel-
dung bis Freitag, 17. Mai 2019 an der Bertha-Benz-
Schule Sigmaringen, In der Talwiese 18,  
72488 Sigmaringen, Tel. 07571/7409-103 Frau Knit-
tel. 
 

Bei Fragen bezüglich der Berufsschulpflicht können 
Sie sich gerne mit Herrn Arslantepe, Tel. 
07571/7409-112 in Verbindung setzen. 
 
 

 

Hochschule Albstadt‐Sigmaringen  
 

Hochschule kennenlernen: Campustag findet am 
24. Mai statt 
Was macht ein U-Boot auf der Alb? Wie fühlt sich Vir-
tual Reality an? Welche Aufgaben hat eigentlich ein 
Manager? Wie werden Medikamente hergestellt, und 
wie kann man Cyber-Kriminellen im Internet das 
Handwerk legen?  
Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Hoch-
schule Albstadt-Sigmaringen bei ihrem öffentlichen 
Campustag am Freitag, 24. Mai. 
Bei diesem Tag der offenen Tür stellen Studierende 
und Dozenten an beiden Hochschulstandorten von 
10 bis 17 Uhr ihre vielfältigen Projekte vor, führen 
durch die Labore und beantworten alle Fragen rund 
ums Studium. Es stehen zahlreiche Vorträge sowie 
spannende Vorführungen und Experimente auf dem 
Programm; außerdem gibt es Informationsstände der 
verschiedenen Service-Einrichtungen der Hoch-
schule. 
Dass es in den Laboren der Hochschule praxisorien-
tiert zugeht, erfahren die Gäste bei den insgesamt 
rund 100 Angeboten und Programmpunkten hautnah. 
So können sie beispielsweise in Sigmaringen eine ei-
gene Wasserprobe aus ihrem Brunnen oder Garten-
teich mitbringen und analysieren lassen oder in ei-
nem Workshop testen, wie gut sie sich als Führungs-
kraft machen. In Albstadt gibt es in der Informatik un-
ter anderem eine Einführung in die App-Entwicklung, 
während sich die Besucher in der Fakultät Enginee-
ring neben vielem anderem eigene Tassenwärmer 
stricken lassen oder ihre Kraft am Zugkraftmesser in 
der Maschinenhalle testen können. 



Der Campustag bietet eine ideale Gelegenheit, um 
hinter die Kulissen der Hochschule zu schauen, sich 
durch die vielen verschiedenen Einrichtungen führen 
zu lassen und sich umfassend über die Hochschule 
zu informieren. Selbstverständlich stehen Lehrende, 
Studierende und Beschäftigte für persönliche Ge-
spräche zur Verfügung. 
Alle Informationen zum Campustag und das ausführ-
liche Programm gibt es im Internet unter www.hs-
albsig.de/campustag 
 
 
 

 
Agentur für Arbeit Sigmaringen  
 

Frauen und Rente  
Am Donnerstag, den 16. Mai geht es in der Agentur 
für Arbeit Sigmaringen um ein häufig vernachlässig-
tes Thema: die eigene Rente. Die Veranstaltung fin-
det von 10:00 bis 12:00 Uhr im Besprechungsraum 
306 der Agentur für Arbeit in der Gartenstraße 12 in 
Sigmaringen statt.  
Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist beispielsweise 
durch Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen 
häufig unterbrochen oder reduziert. Wie wirken sich 
Erziehungszeiten, Teilzeitarbeit, 450-Euro-Jobs auf 
die spätere Rente aus? Lohnt es sich, freiwillig Bei-
träge zu zahlen? Diese und andere Fragen rund um 
die Rente aus dem Blickwinkel der Frauen beantwor-
tet Astrid Schirner von der Deutschen Rentenversi-
cherung.  
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infor-
mationen gibt es unter 07433 951-304 oder Balin-
gen.BCA@arbeitsagentur.de. 
 
 

DJO‐Deutsche Jugend  
in Europa e.V. 
 

Gastschülerprogramm  
 

Schüler aus Russland suchen dringend die Gastfami-
lien! 
 

Lernen Sie einmal die Länder in Osteuropa ganz 
praktisch durch Aufnahme eines Gastschülers ken-
nen. Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit 
Schulen aus Russland sucht die DJO -  Deutsche Ju-
gend in Europa Familien, die offen sind, Schüler als 
„Kind auf Zeit“ bei sich aufzunehmen, um mit und 
durch den Gast den eigenen Alltag neu zu erleben.  
Die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus 
Russland/St. Petersburg ist vom 23.06.2019 – 
25.07.2019 und Russland/Samara vom 23.06.2019 
– 25.07.2019. 
Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymna-
siums oder einer Realschule am jeweiligen Wohnort 
der Gastfamilie für den Gast verpflichtend. Die Schü-
ler sind zwischen 13 und 16 Jahre alt und sprechen 
Deutsch als Fremdsprache. 
Ein viertägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt 
soll die Gastschüler auf das Familienleben bei Ihnen 

vorbereiten und die Basis für eine aktuelle und leben-
dige Beziehung zum deutschen Sprachraum auf-
bauen helfen. Der Gegenbesuch ist möglich. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: DJO-Deut-
sche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 
70176 Stuttgart. Nähere Informationen erteilen gerne  
Herr Liebscher unter Telefon 0711-625138 Handy 
0172-6326322,  
Frau Sellmann und Frau Obrant unter Telefon 
0711-6586533,  
Fax 0711-625168, e-Mail: gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de. 
 
 
 

Veranstaltungen 
 

Bezirksimkerverein Sigmaringen e.V. 
 

Kräuterwanderung 
Ihre Bienen sind schon fleißig bei der Arbeit, der 
Frühsommer schöpft aus dem Vollen! Gemeinsam 
möchte ich mit Ihnen nachsehen, was um diese Jah-
reszeit grünt und blüht. Wir sehen uns im Kräutergar-
ten Inzigkofen um und spazieren eine Runde in Feld, 
Wald und Wiese. Dabei erzähle ich Ihnen von Wir-
kung und Anwendungsmöglichkeiten unserer heimi-
schen Wildpflanzen, wie Sie sie erkennen und wel-
chen Nutzen sie für unsere Natur tragen. Geschich-
ten rund um unseren regionalen Pflanzenbrauchtum 
runden unseren Spaziergang ab. 
Wann? 
Samstag, 18. Mai, 14 Uhr 
Dauer: ca. 2 Stunden Kräutergarten Inzigkofen  
Kosten: 15 Euro 
Anmeldung unter BV-Sigmaringen@gmx.de. oder  
telefonisch unter 07571/7195300 ab 18.00 Uhr 
 
 

Caritasverband Sigmaringen 
 

Nachmittag mit viel Seele 
Die Schwabenpoeten „Quintessenz“ beim Treffen der 
Gesprächskreise für pflegende Angehörige im Deka-
nat Sigmaringen-Meßkirch 
 

Eine gute Tasse Kaffee, ein leckerer Kuchen, die 
rund 70 Besucher beim Treffen aller Gesprächskreise 
hatten sich das wirklich verdient.  
Was pflegende Angehörige jeden Tag zu Hause leis-
ten, das ist keine leichte Aufgabe. Und sie sind kei-
neswegs eine Minderheit, aber eine Gruppe, die nur 
ganz selten im Fokus der Öffentlichkeit steht. Dabei 
leisten gerade die pflegenden Angehörigen einen un-
schätzbaren Dienst für die Gesellschaft. Einmal im 
Jahr lädt sie der Caritasverband Sigmaringen und die 
kirchlichen Sozialstationen zu einer gemeinsamen 
Veranstaltung in den Brigel-Hof nach Langenhart ein. 
Diesmal hatten sich die Sozialarbeiterinnen der Bera-
tungsstelle für ältere Menschen und pflegende Ange-
hörige Inge Sieber, Pamela Brecht und Andrea 
Gramsch eine ganz besondere Überraschung ausge-
dacht und „Quintessenz“ aus Ostrach-Einhart einge-



laden. Die Angehörigen, die einmal monatlich in Pful-
lendorf, Sigmaringen, Gammertingen, Stetten akM 
und Meßkirch treffen, um sich bei den Sozialarbeite-
rinnen Hilfe und Rat zu holen, aber auch ihr Herz aus-
schütten können, waren begeistert von den „Schwa-
benpoeten“, wie Stefany Wohlfahrt, Marita Bodon und 
Franz Wohlfahrt auch oft genannt werden. „Der 
Franz“, wie er sich selbst nennt, ist der Kopf von 
„Quintessenz“ und vertritt ein Genre, das nicht mehr 
so oft auf den Kleinkunstbühnen anzutreffen ist wie 
früher, als Reinhard Mey, Hannes Wader oder Inga & 
Wolf die Liedermacherszene bereicherten. Trotzdem, 
oder vielleicht auch gerade deshalb, sind die Texte 
und Lieder etwas Besonderes. Und sie sind auch ein 
Stück Heimat. Es sind die alltäglichen Dinge des Le-
bens, die Buchautor Wohlfahrt auf unnachahmliche 
Weise in Texte kleidet. Und das natürlich in Dialekt-
form. Das sympathische Trio glänzte durch Ausstrah-
lung und auch der Preisgabe eines kleinen Teils der 
eigenen Seele. Das „Liebeslied an meine Frau“ ist so 
ein Stück, das durchs Ohr hinein direkt in die Herzen 
der Zuhörer fließt. „Mit 50 ist man cool, mit 60 geht es 
los und mit 80 läuft man Marathon“, hat Franz Wohl-
fahrt erkannt. Bei den Zuhörern ruft das Schmunzeln 
hervor. Aber auch sie laufen jeden Tag Marathon. 
Denn die Pflege ist nichts anderes. Was fehlt ist der 
Jubel des Publikums. 
 
 

Zwei Chöre, über fünfzig Stimmen, ein 
Abend mit bester Unterhaltung in 
Schwenningen  
 

Fernweh hautnah erleben in Schwenningen 
„Alle Mann an Bord“ heißt es am Samstag, den 
18.05.2019 ab 19:30 Uhr in der Heuberghalle 
Schwenningen.  
Gemeinsam mit dem Männergesangverein lädt der 
Tennisclub Schwenningen zu einem ganz besonde-
ren Unterhaltungsabend ein und begrüßt mit dem 
Shanty Chor der traditionsreichen Marinekamerad-
schaft Albstadt-Ebingen einen echten Großsegler un-
ter den Marine Chören. 
Mit einem abwechslungsreichen Repertoire an mari-
timer Sangeskunst des Shanty Chors begeben sich 
die Zuschauer auf eine stimmungsvolle Seereise 
über die Weltmeere. 
Hinter einem Shanty - eine Form des Seemannslie-
des - verbergen sich echte Klassiker wie „Sail a way“ 
oder „Seemann deine Heimat ist das Meer“ welche 
bei den Zuschauern die Sehnsucht nach der Ferne 
wecken. 
Begleitet wird der standesgemäß in Seefahrer Klei-
dung auftretende Chor durch Akkordeon und Gitar-
renklänge. 
Für die Heimkehr in den sicheren Hafen sorgt unser 
Männergesangverein Eintracht Schwenningen mit 
raumfüllenden Heimatklängen zum Mitsingen und 
Mitschunkeln.  
 

Verpflegung an Bord 
Während die Passagiere der MS Schwenningen den 
Seemannsklassikern lauschen, werden sie aus der 

Kombüse mit allerhand Köstlichkeiten versorgt. Dem 
Anlass entsprechend werden natürlich auch Fisch-
brötchen durch das Bordpersonal frisch zubereitet. 
Die Stewarts des TC Schwenningen tragen während 
der gesamten Überfahrt dazu bei, dass die Kehlen 
der Passagiere beim Mitsingen feucht gehalten wer-
den und das kein Matrose auf „Hoher See“ verdurstet. 
Der Shanty Chor Albstadt-Ebingen steht unter der 
musikalischen Gesamtleitung von Manfred Ströle. 
Der Männergesangverein wird durch Wilfried Siber di-
rigiert. 
Die Organisation übernimmt der Tennisclub Schwen-
ningen. 
Für nur 12,- Euro lösen Sie ihr Ticket für eine ganz 
besondere Rundreise. Buchen können Sie ab sofort 
unter 07579-9131 oder 07573-1750 sowie an der 
Abendkasse. 
 
 

Vortrag Patientenverfügung 
Heute schon an morgen denken! 
 

Viele Menschen fragen sich, was geschieht, wenn sie 
selbst durch eine Krankheit oder einen Unfall in eine 
Situation kommen sollten, in welcher sie auf fremde 
Hilfe angewiesen sind. 
Wer bezahlt meine Rechnungen? Wer organisiert 
Hilfsdienste? Wer kümmert sich um meine Wohnung, 
und sei es auch nur vorübergehend? 
Diese und andere Fragen kommen in diesem Zusam-
menhang auf und verlangen nach befriedigenden 
Antworten. 
Die gute Nachricht ist: 
Das deutsche Recht stellt hier verschiedene Möglich-
keiten bereit, Regelungen für den Bedarfsfall zu tref-
fen. 
In diesem Vortrag wird grundsätzliches Wissen über 
die verschiedenen Formen der Vorsorge und deren 
Zusammenspiel vermittelt. 
Der Referent Herr Alexander Teubl ist Geschäftsfüh-
rer des SKM Betreuungsvereins im Landkreis Sigma-
ringen. Er informiert über die persönlichen Möglich-
keiten der Vorsorge durch Vorsorgevollmachten, 
rechtliche Betreuung und Patientenverfügung und 
beantwortet Fragen, die sich in diesem Zusammen-
hang ergeben. 
 

Wo: Im Gemeindehaus Weckenstein in Storzingen 
Wann: 10. Mai 2019, 20:00 Uhr 
Veranstalter: Dorfgemeinschaft Storzingen 
Referent: Alexander Teubl Geschäftsführer SKM Be-
treuungsverein Kreis Sigmaringen 
 
 

Bodensee Shantymen  
 

Muttertags – Wunschkonzert  
 

Der Seemannschor Bodensee Shantymen lädt alle 
Mütter und Gäste erstmalig am Sonntag, 12. Mai 
2019 ab 14 Uhr zu einem bewirteten Muttertags – 
Wunschkonzert in das Kath. Gemeindezentrum Lud-
wigshafen am See ein, Einlass ist ab 13 Uhr. Freuen 
Sie sich auf bekannte Seemannslieder, Seasongs 



und maritime Oldies von Hans Albers, Freddy Quinn 
etc.  
Unser musikalischer Leiter Andreas Thiemann hat 
aus dem reichhaltigen Repertoire eine Liedauswahl 
zusammengestellt, die auch Sie begeistern wird. 
„Sie wünschen – Wir spielen“  
Sie entscheiden welche Lieder gesungen und ge-
spielt werden und mit etwas Glück gehören Sie zu 
den Gewinnern bei der Auslosung am Ende des Kon-
zerts. Wenn das nicht Ihr Glückstag wird.  
„Lassen Sie sich überraschen.“  
Die Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und sonstigen Ge-
tränken übernimmt der Kirchenchor St. Otmar Lud-
wigshafen. 
Der Eintritt ist 10,00 €.  
Wir freuen uns über Ihren zahlreichen Besuch.  
Veranstalter ist die Bodensee Shantymen GbR 
www.bodensee-shantymen.de 
 
 
 
 

5-köpfige Familie sucht Haus mit Garten zur 
Miete 

in Leibertingen oder in näherer Umgebung  
zum 01.09.2019 

 

Tel.: 0152/57002612 
 

 
 
 

Baumsterben im Leitachhang 
 

Der Mai ist gekommen …,  
und trotzdem ergrünen zwei stattliche, zwanzigjäh-
rige Bäume in unserem Garten nicht mehr. Es ist aber 
nicht dieses, was uns traurig und betroffen macht, 
sondern vielmehr die Tatsache, dass beide Bäume in 
einer feigen Nacht- und Nebelaktion von Unbekann-
ten mit einer Bohrmaschine mehrfach tief angebohrt 
wurden. Im Internet findet man genau diese Vorge-
hensweise in einigen Variationen beschrieben, um 
Bäume in kürzester Zeit zum Absterben zu bringen.  
Dass sich solch ein kriminelles Vorgehen aber in 
Thalheim ereignen kann, dass es Menschen gibt, die 
ohne Hemmung ein fremdes Grundstück betreten 
und keinerlei Respekt vor dem Eigentum anderer ha-
ben, kann einem wirklich Angst machen. Das ist kein 
Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. 
Traurig, dass es so etwas in unserem schönen Dorf 
gibt! 
Karin und Oliver Gäng 
 

 
In Deine Hände befehle ich meinen Geist 

Psalm 31,6 
 
Traurig nehmen wir Abschied von  
unserem lieben  
Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa 
 

Eugen Toska 
* 19.05.1935 in Danzig – † 27.04.2019 

 
      In Liebe und Dankbarkeit 

Ingrid und Manfred Löffler mit Familie 
 
Wir haben ihn in aller Stille beigesetzt. 
 

Kreenheinstetten, Mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 






